
                                      Abfallbeschreibung 

• Altholz (unbehandelt A1, AVV 170201)  
Bei Altholz handelt es sich vornehmlich um naturbelassenes Holz ohne irgendeine 
Oberflächenbehandlung wie z.B. Anstrich, Lasur oder Lackierung. Hierunter fallen z.B. Balken, 
Bretter, Furnierholz, Paletten, Holzkisten, Schnittreste, Möbel und Türen. 

 
• Altholz (behandelt A4, AVV 200137*) 

Bei behandelten Altholz handelt es sich um Holz, welches gefährliche Stoffe enthält oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt ist wie z.B. Fenster und Außentüren, Dachsparren, Lattenzäune, 
Jägerzäune, Konstruktionshölzer für tragende Teile, Bahnschwellen, Leitungsmasten, Brandholz, 
Holz‐Gartenmöbel.  

 
 
• Asbest/Eternit (AVV 170605*) 

Baustoffe auf Asbestzementbasis z.B. Dachplatten, Fassadenplatten, Blumenkästen. Asbest ist 
als überwachungsbedürftiger Abfall deklariert und darf nur im Nachweisverfahren mit 
Übernahmeschein entsorgt werden. Die asbesthaltigen Baustoffe müssen staubdicht in 
reißfester Folie oder in Big‐Bags verpackt sein. 

 
• Bauschutt, recyclebar (AVV 170107) 

100% mineralischer Bauschutt ohne Verunreinigungen durch Bims, Gasbeton, Gipsbaustoffe, 
Bodenaushub, wie z.B. Beton (Kantenlänge max. 50cm), Ziegel, Fliesen, Keramik, Mauerwerk, 
Pflaster‐, Natur‐, Sandsteine, Kies, Splitt, Schotter. 
Recyclebarer Bauschutt muss absolut frei  von allen nicht recyclebaren Stoffen wie z.B. Bims, 
Gasbeton, Bodenaushub bzw. nicht mineralischen Stoffen wie z.B. Gipskarton, Leichtbaustoffe, 
Holz, Glas, Dämmmaterial sein. 

 
• Baustoffe auf Gipsbasis (AVV 170208) 

Mineralische Materialien auf Gipsbasis wie z.B. Porenbeton, Gipskartonplatten, 
Gipsdeckenplatten. 

• Bodenaushub, sauber ( AVV 170504) 
Bodenaushub ohne Verunreinigungen. Darf einen geringen Anteil von kleinen Steinen haben, 
jedoch ohne Wurzeln oder Grasnarbe. 

• Dachpappe (AVV  170303*) 
        Teerpappe 
 
• Dämmung (AVV 170603* oder 170604) 
       Künstliche Mineralfaser (KMF), Glaswolle, Steinwolle. Die Annahme erfolgt verpackt in Big‐Bags. 
 
• Baustellenabfälle gemischt (AVV 170904) 

                                  Bestehend aus einem Gemisch aus allen Abfällen wie z.B.: Kunststoffe, Folien, Pappe, Metalle, 
Kabel, Gipskartonplatten (in geringen Mengen), Holz, Glas,  



Stoffe, die nicht über den Gemischten Bau‐ und Abbruchabfall entsorgt werden dürfen sind z.B.: 
asbesthaltige Baustoffe (Eternitplatten), Hölzer A 4, Dämmstoffe unverpackt, teerhaltige 
Baustoffe, ölhaltige Betriebsmittel, Glaswolle, Lebensmittel, flüssige Lacke und Farben. 

 
• Gemischte Verpackung (AVV 150106) 
        Bestehend aus einem Abfallgemisch aus Holz, Pappe, Folien, die überwiegend im Gewerbe und 

in der Industrie anfallen. 
 
 
• Grün‐ und Gartenabfall (AVV 200201) 

                                 Grün‐ und Gartenabfälle werden unterteilt in drei Sparten: 
 Gartenabfälle: Baumabfälle bis zu einem Durchmesser von 15cm, Grünschnitt, Kompost und 
Rasenschnitt. 
Baumabfälle: mit einem Durchmesser von über 15cm, Stämme, Äste. 
Baumstubben: Wurzeln. 

 
• Papier , Papier, Kartonagen (AVV 150101 oder 200101) 

Bestehend aus einem Abfallgemisch aus Pappe, Papier und Kartonagen, die keine 
Fremdanhaftungen wie z.B. Styropor und Folie aufweisen. 

 
* Überwachungsbedürftige Abfälle die mit einem Begleitschein entsorgt werden müssen. 
 


